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wenn die Schuld des Rechtsanwalts gering ist und ein Antrag 
auf Einleitung eines Verfahrens beim Berufsgericht für 
Rechtsanwälte nicht erforderlich erscheint.

(2) Der Vorstand darf eine Rüge nicht mehr erteilen, wenn 
das Verfahren beim Berufsgericht für Rechtsanwälte einge
leitet ist oder wenn seit der Pflichtverletzung mehr als 
drei Jahre vergangen sind. Eine Rüge darf nicht erteilt 
werden, während das Verfahren auf Antrag des Rechts
anwalts nach § 139 anhängig ist.

(3) Bevor die Rüge erteilt wird, ist der Rechtsanwalt zu 
hören.

(4) Per Bescheid des Vorstandes, durch den das Verhalten 
des Rechtsanwalts gerügt wird, ist zu begründen. Er ist dem 
Rechtsanwalt zuzustellen. Eine Abschrift des Bescheides ist 
der Staatsanwaltschaft, die für die Einleitung eines berufs
gerichtlichen Verfahrens zuständig ist, zu übersenden.

(5) Gegen den Bescheid kann der Rechtsanwalt binnen 
eines Monats nach der Zustellung bei dem Vorstand Einspruch 
erheben. Über den Einspruch entscheidet der Vorstand; 
Absatz 4 ist entsprechend anzuwenden.

§73
Antrag auf Entscheidung des Berufsgerichts 

für Rechtsanwälte
(1) Wird der Einspruch gegen den Rügebescheid durch den 

Vorstand der Rechtsanwaltskammer zurückgewiesen, so kann 
der Rechtsanwalt innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
die Entscheidung des Berufsgerichts für Rechtsanwälte 
beantragen. Zuständig ist das Berufsgericht für Rechtsanwälte 
am Sitz der Rechtsanwaltskammer, deren Vorstand die Rüge 
erteilt hat.

(2) Der Antrag ist beim Berufsgericht für Rechtsanwälte 
schriftlich einzureichen. Auf das Verfahren sind die Vor
schriften der Strafprozeßordnung sinngemäß anzuwenden. Die 
Staatsanwaltschaft ist an dem Verfahren nicht beteiligt. Eine 
mündliche Verhandlung findet statt, wenn sie der Rechts
anwalt beantragt oder das Berufsgericht für Rechtsanwälte 
sie für erforderlich hält. Von Zeit und Ort der mündlichen 
Verhandlung sind der Vorstand der Rechtsanwaltskammer, 
der Rechtsanwalt und sein Verteidiger zu benachrichtigen. Art 
und Weise der Beweisaufnahme bestimmt das Berufsgericht 
für Rechtsanwälte. Es hat jedoch zur Erforschung der 
Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts wegen auf alle Tat
sachen und Beweismittel zu erstrecken, die für die Entschei
dung von Bedeutung sind.

(3) Der Rügebescheid kann nicht deshalb aufgehoben 
werden, weil der Vorstand der Rechtsanwaltskammer zu 
Unrecht angenommen hat, die Schuld des Rechtsanwalts sei 
gering und der Antrag auf Einleitung des Verfahrens beim 
Senat nicht erforderlich. Treten die Voraussetzungen, unter 
denen von einer berufsgerichtlichen Ahndung abzusehen ist 
oder ein berufsgerichtliches Verfahren nicht eingeleitet oder 
fortgesetzt werden darf, erst ein, nachdem der Vorstand die 
Rüge erteilt hat, so hebt das Berufsgericht für Rechtsanwälte 
den Rügebescheid auf. Der Beschluß ist mit Gründen zu ver
sehen. Er kann nicht angefochten werden.

(4) Das Berufsgericht für Rechtsanwälte, bei dem ein 
Antrag auf berufsgerichtliche Entscheidung eingelegt wird, 
übermittelt unverzüglich der Staatsanwaltschaft (§ 123) eine 
Abschrift des Antrages. Der Staatsanwaltschaft ist auch eine 
Abschrift des Beschlusses mitzuteilen, mit dem über den 
Antrag entschieden wird.

(5) Leitet die Staatsanwaltschaft wegen desselben Verhal
tens, das der Vorstand der Rechtsanwaltskammer gerügt hat, 
ein berufsgerichtliches Verfahren gegen den Rechtsanwalt 
ein, bevor die Entscheidung über den Antrag auf berufs
gerichtliche Entscheidung gegen den Rügebescheid ergangen 
ist, so wird das Verfahren über den Antrag bis zum rechts
kräftigen Abschluß des berufsgerichtlichen Verfahrens ausge
setzt.

§74
Ehrenamtliche Tätigkeit des Vorstandes

Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit unent
geltlich aus. Sie erhalten jedoch eine angemessene Entschädi
gung für den mit ihrer Tätigkeit verbundenen Aufwand 
sowie eine Reisekostenvergütung.

§75

Pflicht der Vorstandsmitglieder zur Verschwiegenheit
(1) Die Mitglieder des Vorstandes haben — auch nach dem 

Ausscheiden aus dem Vorstand — über die Angelegenheiten, 
die ihnen bei ihrer Tätigkeit im Vorstand über Rechtsanwälte, 
Bewerber und andere Personen bekannt werden, Verschwie
genheit gegen jedermann zu bewahren. Das gleiche gilt für 
Rechtsanwälte, die zur Mitarbeit herangezogen werden, und 
für Angestellte der Rechtsanwaltskammer.

(2) In gerichtlichen Verfahren dürfen die in Absatz 1 be- 
zeichneten Personen über solche Angelegenheiten, die ihnen 
bei ihrer Tätigkeit im Vorstand über Rechtsanwälte, Bewerber 
und andere Personen bekannt geworden sind, ohne Genehmi
gung nicht aussagen.

(3) Die Genehmigung zur Aussage erteilt der Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer nach pflichtgemäßem Ermessen. Die 
Genehmigung soll nur versagt werden, wenn Rücksichten auf 
die Stellung oder die Aufgaben der Rechtsanwaltskammer 
oder berechtigte Belange der Personen, über welche die Tat
sachen bekanntgeworden sind, es unabweisbar erfordern.

2. Das Präsidium
§76

Zusammensetzung und Wahl
(1) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte ein Präsidium.
(2) Das Präsidium besteht aus

1. dem Präsidenten,
2. dem Vizepräsidenten,
3. dem Schriftführer,
4. dem Schatzmeister.

(3) Der Vorstand kann die Zahl der Mitglieder des Präsi
diums erhöhen.

(4) Die Wahl des Präsidiums findet alsbald nach jeder 
ordentlichen Wahl des Vorstandes statt. Scheidet ein Mitglied 
des Präsidiums vorzeitig aus, so wird für den Rest seiner 
Amtszeit innerhalb von drei Monaten ein neues Mitglied 
gewählt.

§77

Aufgaben des Präsidiums
(1) Das Präsidium erledigt die Geschäfte des Vorstandes, 

die ihm durch dieses Gesetz oder durch Beschluß des Vor
standes übertragen werden.

(2) Das Präsidium beschließt über die Verwaltung des 
Kammervermögens. Es berichtet hierüber dem Vorstand jedes 
Vierteljahr.

§78
Aufgaben des Präsidenten

(1) Der Präsident vertritt die Kammer gerichtlich und 
außergerichtlich.

(2) Der Präsident vermittelt den geschäftlichen Verkehr der 
Kammer und des Vorstandes. Er führt die Beschlüsse des 
Vorstandes und der Kammer aus.

(3) Der Präsident führt in den Sitzungen des Vorstandes 
und in der Versammlung der Kammer den Vorsitz.

(4) Der Präsident der Rechtsanwaltskammer vereidigt die 
neu zugelassenen Mitglieder der Rechtsanwaltskammer nach 
ihrer Registrierung beim zuständigen Bezirksgericht gemäß 
den Bestimmungen dieses Gesetzes.


